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Hessischer Verv.-pltungsgerichtshof VI. Senat
Az.: VI H 1 / 7 9 _________

Verkündet am 14. 11 1980 
gez. Dingler, Amtmann, 
als Ürkundebeamter der 
Geschäftsstelle

E in g an g

des Studenten Herbert 
6100 Darmstadt,

IH WAilili DlUS V0LK3S !
In dem Korrenkentrollverfahren

S p i l l e ,  Lichtwiesenweg 5, Zimmer 104,

£J) -1.FE6.tC30
RA«. Becker u.Dr.H«uc!*— ämri m

Antragstellers,
Bevollmächtigte: Rechtsanwälte Becker und Dr. Keuck 

Barfüßertor 25, 3550 Marburg,

g e g e n
Sw/.

die Technische Hochschule Darmstadt,
vertreten durch ihren Präsidenten, Karolinennletz 56100 Darr.stadt, *

Antregsgegnerin,
Eeigeladen: Das Land Hessen,

vertreten durch den Hessischen Kultusminister. Luisenplatz 10, 6200 Wiesbaden
wegen Anfechtung einer Wahlordnung

Vw/'

hat aer VI. Senat des Hessischen Vervaltungsgerichtshofes aufgrund 
v der mündlichen Verhandlung vom 7. Januar 1S80 durch den Vorsitzenden ' 

Richter am Hess.VGH Dr. Wiechens, die Richter am Hess.VGH Dr. Peitsch 
.Decker und Döring sowie die an den Hess.VGH abgeordnete Richterin 
e.m VG Kassel Dr. Dietrich-Schirrmann für Recht erSSJt? RiChterin

Die §§ 2 Abs. 1 Setz 2, 20 Abs. 1 und /bs. 4 
-.atz 2, 20 a Abs. 2 der Wahlordnung der Tech
nischen Kochschule Darastadt - VOTKD - von 
26. 3. 1979 (ABI. des Hess. Kultusministers 
i979 S. 214) werden für nichtig erklärt: § 21 
i.’OfHD wird insoweit für nichtig erklärt, eis 
er auf die vorbezeichneten Bestimmungen Bezug nimmt. 6

Die Kosten des Verfahrens werden der Antregs- 
gegnerin und dem Beigeladenen je zur Hälfte euferlegt.

Herren Rechtsanwälte Becker und Dr. Hauck 
Barfüßertor 25
3550 Marburg
- Z-le|*p}
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l! I
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T a t b e s t a n d

Ai..:,..' •' i
Der Antragsteller begehrt mit seinem am 12. Juni 1979 ein
gegangenen Normenkontrollantrag die Feststellung der Un
gültigkeit der §§ 2 Abs. 1 Satz 2 und 20 Abs. 1 sowie - teil 
weise - des § 27 der Wahlordnung der Technischen Hochschule 
Darmstadt - WOTHD - vom 28. März 1979 (Amtsblatt des Hessi
schen Kultusministers 1979 Seite 21A).
Die Vorschriften lauten:

iii

i.i| *
;I
|
|
i»
t

§ 2

Wahlverfahren, allgemeine Bestimmungen
(1) Die Mitglieder des Konvents werden ln.ge^ ! ^ en Wahlgängen (Gruppenwahl) unmittelbar in i r exe* 

gleicher und geheimer Wahl und, soweit gese nichts anderes bestimmt ist, nac^ den Grundsätzen 
der personalisierten Verhältniswahl (Listen 
gewählt. Die Wahl wird als Briefwahl mit nach- 
folgender Urnenwahl durchgeführt.

(2)
(3)
(*0

!

t

I
i
!

§ 20

Briefwähl
(1) Die Briefwahlunterlagen

a) 1 Wahlschein mit anhängender "Erklärung zur 
Briefwahl1'

b) 1 Stimmzettel je Wahl
c) 1 Wahlumschlag (farbig)
d) 1 Wahlbriefumschlag (weiß)
werden jedem Wahlberechtigten rechtzeitig vor der 
Wahl zugesandt bzw. ausgehändigt.

( 2) .................
(3) .....
(ft) ...
(5)
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• fehlen ;;u c»cn F^chbsreichsrr-lten #
HiL S«ie-i,,vV^eU^2u c‘on FpcLberoicIisr?cen reiten
S c h f S l ~ ä *  f6J bB- ^ entsprechend, sofern nacnfolgend nichts anderes bestimmt ist.

ÜTHD ist vom Hessischen Kultusminister im Wege der Er
satzvornahme erlassen worden. Sie behält in vielen Bestim- 

gen den hoitlaut der vom Konvent der Antragsgegnerin am 
e'3rusr 1979 beschlossenen Wahlordnung bei, weicht aber 
andeiem in den Bestimmungen ab, die den Gegenstand die* 

ses Verfahrens bilden.

Zu oer nrsetzvornahme kam es wie folgt: Der Präsident der 
~m.iagsgegnerin hatte den Hessischen Kultusminister mit 
Sc.ireioen vom 20. Februar 1979 gebeten, die von Konvent 
-eschlcssene Wahlordnung zu genehmigen. Der Hessische JCul-,
_ n ' 'lStei vei Sr.gte die Erteilung der .Genehmigung durch 
, &3 V°m 7- Kärz 1979 und ordnete zugleich an, daß der
«•'••nvent aer Antragsgegnerin bis zum 23. Kärz 1973 eine 
.«hlordnung beschließen möge, die für die Wahlen zum Kon- 
'~üt U ‘~zu den Fachbereicl:sräteri grundsätzlich die Sricf- 
'•< hl v-oi sc-ne, andernfalls er - der Hessische Kultusminister - 
V  E-.ie ent.-pi echende WahlOrdnung erlassen werde. Dia s®” 
-c- u^ge Vollziehung dieser. Erlasses ordnete er an. Der Prä- 
.  ̂ u d^r “-‘tr?gsgegnerin teilte dem Hessischen Hvltus- 
r.isxer daraufhin unter den 22. :,ä.rz 197^ mit, da.- der i.oî  

vent 2U einer Sitzung am 2 1. Kä.rz 1970 ein_ 
berufen, er aber nicht beschlußfähig gewesen und

x L^ ere "^V'-ung des Konvents innerhalb der gesetzten 
si. n_c.it vorgesehen sei. Deraufhin erließ der Hessische 

•-ulcusminister die WOTHD unter Bezugnahme auf § 15 Abs. 5 *
, , . s *‘Gf5fiRchen .iochschulgesetzes und crcneio dis ~ 
*orxige Vollziehung mit der Begründung an, die Wahlordnung 
_ . * 11 -ehlen an < ?r Antragsgegnerin innerhalb cer

U'S \ 83 °?tz ' äes Hessischen Kochschulgesstzes durch* 
f  - ■•Grden sollten, spätestens in der Anrilaus.aa.be seir.c*

•Vctsblettes erscheinen.

$  27



Der Antragsteller ist eingetragener Studierender bei der An
tragsgegnerin. Er ist außerdem Mitglied des Allgemeinen Stu
dentenausschusses - AStA - der Studentenschaft der Antragsgeg
nerin. Er hält die §§ 2 Abs. 1 Satz 2 und 20 Abs. 1 WOTHD des
halb für ungültig, weil die Einführung der Briefwahl "als 
Regel" und der Umenwahl als Ausnahme ("Briefwahl mit nach
folgender Urnenwahl") gegen höherrangiges Recht verstoße.
Die Bestimmung des § 27 WOTHD sei insoweit ungültig, als 
sie für die Wahlen zu den Fachbereichsräten auf die §§ 2 
Abs. 1 Satz 2 und 20 Abs. 1 WOTHD verweise. Im einzelnen 
trägt der Antragsteller vor:

Die angefochtenen Bestimmungen beruhten zwar auf § 15 Abs. 1 
Satz 2 Halbsatz 2 des Hessischen Hochschulgesetzes, wonach 
bei Wahlen zum Konvent und zum Fachbereichsrat allen Wahl
berechtigten Unterlagen für die Briefwähl zuzusenden seien. 
Diese Vorschrift verstoße jedoch ihrerseits gegen höherrangi
ges Recht. Denn einmal überschreite sie den in § 39 des Hoch
schulrahmengesetzes gesetzten Rahmen, weil dort nur die 
«Möglichkeit" einer Briefwahl vorgesehen sei, wobei der Bun
desgesetzgeber im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens fon der 
zunächst vorgesehenen automatischen Zusendung der Briefwahl
unterlagen an alle Wahlberechtigten nicht ohne Absicht Ab
stand genommen habe. Zum anderen verletze § 15 Abs. 1 Satz 2 
Halbsatz 2 des Hessischen Hochschulgesetzes die Grundsätze 
einer geheimen, freien und gleichen Wahl. Briefwahlen seien 
nämlich vom Bundesverfassungsgericht nicht unbeschränkt und 
unbedingt sondern immer nur in Ausnahmefällen für zulässig 
angesehen worden, nämlich dann, wenn die Wahlberechtigten 
selbst die Initiative zur Abgabe ihrer Stimme im Wege der 
Briefwahl ergriffen. Hier wurden die Briefwahlunterlagen aber 
allen Wahlberechtigten ohne besonderen Antrag zugesandt. Da-*- 
durch sei zu befürchten, daß sich die hochschulpolitische 
Auseinandersetzung in privaten Diskussionen etwa in der Weise 
fortsetzen werde, daß der Einzelne - zumal der in besonderen 
Abhängigkeiten lebende Student - unter Gruppendruck (Aufrufe 
zu "kollektiver Stimmabgabe" oder zu "Wählabenden") nicht
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sehr ^ e,lm Und Alei v,Shlen könne. Dabei komme cs nicht so 
cn. cic.ß tatsächlich das h\?hl£eheir.nis hccin-

zu
tr̂ r'v*--* + s....... — uuicn ans tenlgeheinus u.c
einerlei T^'l’ S°nd<?rn <j8rauf» d£« <Ue IlöglicWtcit zt 
führv " ’C 651 ieeintr8cktigung bestehe. Die allgemeine Ein" 
Berückt- il Brieft.ahl "als Regel" verletze aber zumal unter 
denten igua® der besonderen Lebensbedingungen der Stu- 
V«rahl Die B n ^°C^Sc 1̂U'1'en au°h den Grundsatz der gleichen 
rahn* rle,.riefVahlUnterla®en könnten nämlich von anderen 

f " ' entV"“ det -  - “ ■ * - “ < * v,r-
schon p-i n ' Aber auch ohne solche Manipulationen sei 
denten * • n ÛxC  ̂die 2ahlreichan Wohnungswechsel der Stu- 
ZusteiVi 0 °"^ niC^  einroel eigene Briefkästen hätten, di®
daß diP^f der Br 1 e 1 v;ahluntePlagen in einen; Maße erschwert,

Gleichheit 4„  fehl f a h n d e t  s.i.

Der Antr?-£steller beantragt,

tnl 2’ 2V lDS’ 1 V0:'HD
£J& ninrat* fur nichtig zu erklären.

Die Antragsgegnerin beantragt,

Gen AritreC zurUckzuwei

3ie hält des »■ Ivcrfehrc-n

een.

-it der fc;.c:-,p ii-ch en  r u M » * ” *
r̂-’ Icchluyi-terlf teil zv,„ in,- hoctcn.civindie o d  t<-nfdlli|T#. Sie meint eber, daß die engefocht?nen Zestinmunc.

U.ha  ̂ 15 dcs Hessischen K tiltißHoch Schulgesetzes • * cht v.n£V
Tj?& *
sei#1’

e?in d ? o r . * w ---------- ---------
v;?.hl b«-‘ n- GS'crjsssi-!l£fL.aricht die Zulässigkeit der 
6ebener^rrV1ÜeŜ eSSV'Rhlen nur unter Kinveie auf. die dort 6® dC
Auffassung ̂ auf^i 41̂ 611 Led8ht habe ’ so gs':-e diese **iohänpi ~k’ • • 16 ^berlegung zurück, daß bei allgemeinen
- d e r ^ t  r ! ^ UniSSe in L i l i e n  und i"
Brief’-»hia ®"-öoten Gruppen einer freien Stimmabgabe hei 

‘ " ....  zuv.’ide rla .u fen  könnten. Solche A bhäng igke iten
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Gebe es aber im Hoch schulbereich nicht. Ob demgegenüber das 
Ziel ccs Gesetzgebers * mit der automatischen Zv.r~ndr.ng dc>r 
4ricfr?b 1 r»nterlagen die Wahlbeteiligung zu erhöhen, erreicht 
werden könne , müsse zwar bezweifelt werden, doch komme es 
darauf nicht an.

Die Antragsgegnerin hat einen an den Hessischen Kultusminister 
gerichteten, detaillierten Erfahrungsbericht ihres Wahllei
ters vom 17. 7. 1979 über die im Juni 1979 bei ihr durchge
führten Wahlen zum Konvent und zu den Fachbereichsräten vor
gelegt, wegen dessen Einzelheiten auf Blatt 55 bis 56 der 
Akten verwiesen wird.

Der Beigeladene beantragt ebenfalls,

den Antrag zurückzuweisen.

Er meint, § 15 Abs. 1 Satz 2 Kalbsatz 2 des Hessischen Hoch
schulgesetzes stehe nicht in Widerspruch zu § 39 Satz 2 Halb
satz 2 des Hochschulrahmengesetzes. Rahmenrecht im Hochschul
bereich sei noch aur-füllungsbedürftiger als neumenrecht in 
anderen Erreichen. Im übrigen ergebe sich weder r-us ccm . ort
laut des § 39 des Hochschulrahmengesetzes noch aus dessen 
Entstehungsgeschichte, daß die Einführung der Briefwahl mit 
der automatischen Zusendung der Eriefvr hl unterlagen nicht 
zulässig sein solle. Hit diese-:-' Einschätzung stehe er, aer 
Hessische Kultusminister, offenbar nicht allein, vielmehr 
enthielten die Hochschulgesetze in den Landern Berlin und 
Schleswig-Holstein eine entsprechende Kegelung. Die Regelung 
in § 15 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 des Hessischen Kochschulge
setzes verletze auch nicht allgemeine Wahlgrundsätze. Die 
Einführung der Eriefv/ahlen im Hochschulbereich bedüi f e nient 
des Einbaues weiterer Sicherheitsvorkehrungen. Die vom An
tragsteller befürchtete Abhängigkeit des Studenten von poli
tischen oder anderen Gruppierungen sei überzeichnet. Versuche 
von Wahlmenipulationen seien schon durch die jeweils rivali
sierenden Gruppen zum Scheitern verurteilt. Fehler bei der 
Zustellung der Briefvahlunterlagen oder euch deren Entwendungen
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und Fälschungen würden sich let^+n u
jeder Wahlberechtigte * ••+ . tlich nicht auswirken, weil
Wahlurne zu gehen. Bei ZllCh die MÖSllchkeit habe , zur„mi di' s°ziaiv'rsichening Drnenwahl -  vorgesehen t ,-v. ßlich " ohne nachfolgende
M e  ordnungsmäßige Zust i' lge" sl«l>ere die Wahlordnung
übrigens die B e l o h n e t  ^ “ “ “ ‘erlagen. der

» r * v « * ■  -
Forschungen ven)fH,ht»+ v ' Und Wahlamt ^ien zu Nach-
stellten. Wenn das gi!,  ̂ T "  “ * >»«ust.llbarkelt te.t- 
«ahlbeteiligung d“  ^ ^ “"»bbgehers, « •  Hebung der
gelaufenen Wahl „och nicht bal <lar ab‘
auch daran, daß der Präsident „ ? “ *• 80 u »ge
AStA der Studentenschaft a ^  flntraScgegnerln und der
«tten, .«Wichst von der « « T S E S l  S ’L E r ’' "

Schriftsätze“ ! " " e l e n Ü f e  M t e f d “ “ ®!”  ^  *Uf lb"  •

~  s r « « » i 3 Ö j " : T r
Verhandlung vor dem e r k e n n I L n ^ f  “ d a"  "“todll'ha"
Inhalt wird Bezug ge„o„e„. gewesen. Auf ihren

Entschoidungsp;m~ir.Hft

Der Antrag ist zulässig.

Rechtsvorschrift ira Si 1^*,' Un*er dem Landesgesetz stehende
r — ■ *  * e ~  t v z - 2 -
"TXt - -
gern Hecht. Uberprüfen darfst ■ Vereinbarkeit mit höherrangi-
vorschrift nicht dadurch OTm e L lr! “ T "  ChSrakter8 ala Ra<* tS' 
minister sie im Weve ri*. p ld daß der Hessische Kultus- 

‘ege der Ersatzvornahme gem.ß § „  ghs. 3
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/!.tZ 2 dCS Ke£sischen Hochschul*:csetzes - j,:;3 - Vc:t 6. G. 1S7G 
•̂'̂ 1. I S. 319) erlassen hat. Ihr kernt ir.se*?* it eine Dcrpc-l- 

n^tvir - Hechtssatz und Verwaltungsakt - zu, wie der Senat zu 
einer ähnlichen Fallgestaltung schon früher entschieden hat 
Urteil vom 27. 1. 1975 - VI OE 77/7k -). Dies entspricht auch 
^er im Schrifttum vertretenen Auffassung (vgl. etwa Bachof, 
Satzungsgenehmigung und Satzungsoktroi, Verwaltungsakte mit
°Ppelnatur?", Festschrift für Werner Veber 1974 S. 515 ff.

®>w.N.).

er Antragsteller hat durch die angefochtenen Bestimmungen der 
wOTHD auch einen Nachteil im Sinne des § 47 Abs. 2 Satz 1 
UO erlitten oder in absehbarer Seit zu erwarten. Denn als 
udent und Mitglied der Hochschule (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 des 
sischep Universitätsgesetzes - HUG - vom 6. 6. 1S7S 

4 Ĝ 1' 1 s* 348-7) ist der Antragsteller zur Mitwirkung, in 
aei .je ostverwaltung der Hochschule berechtigt und verpflich-
£? . .1° ' bS‘ 2 HKG)' Diese Mitwirkung besteht in erster
m i e  in der Wahrnehmung des aktiven und passiven Wahlrechts

mr-ae^/Z! r rPlen Kollegialorsanen der Hochschule (§§ 15, 16
! u' 2' 24 AÜS' 2 Und Abs' 3 KUÜ)- Des ^tive und passive »thlrecht wird in der WOTKD, und zwar auch gerade in

sn.e'4 ^ t an6ef-ChtPnen Besti“ ^n, näher geregelt. Baß die 
Z : , :  Bestimmungen die Wahlergebnisse
beeinflussen können, ist dabei nicht aus
zuschließen. Der darin liegende Nachteil für den 
Antragsteller kann auch nicht mit der Überlegung verneint 
werden, oeß die Regelung der Briefwahl mit anschließender

dGn 3n8efochteneU.Bestimmungen nach der Anffas- 
_e der6! tot™ g8telleJ 8 selbst ^diglich die konseouente Fol-

T i  " T T "  § 15 1 SatZ 2 HalbSatz 2 «HG ist, wo-nach bei Vanlen zum Konvent und zu den Fachbereichsräten allen
wahlberechtigten - ohne betonteren Antrag - Unterlegen für d e
»rief,.-,hl tuzusenden sind. Die angefochtenen B c s t l , . d e r
mOTHD enthalten nämlich - und schon darin liegt ein Nachteil
für een Antragsteller-, eine durchaus eigenständige Regelung
die, wie ihre nähere Ausgestaltung zeigt, an die in § 15 ’
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Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 HHG vorgesehene automatische Zusen
dung der '..'ahlbrief unterlagen lediglich anknüpft. Darauf wird 
unten noch c m  zu gehen sein.

Der Antrag ist auch begründet. Die angefochtenen Bestinunungen 
sind ungültig.

Dabei hat der Senat Bedenken, die schon aus formellen Gründen 
gegen die Gültigkeit der VOTHD als Ganzes bestehen, im In
teresse der Beteiligten, die an einer Entscheidung über die 
materielle Gültigkeit gerade der angefochtenen Bestimmungen 
interessiert sind, zurückstellen können. Aiuf diese Bedenken 
soll hier deshalb nur kurz eingegangen werden.

Bedenken geg^n die Gültigkeit der VOTHD als Ganzes könnten sich 
daraus ergeben, daß der Hessische Kultusminister die ordnungsge
näß in seinem Amtsblatt veröffentlichte (vgl. § 21 Abs. 6 *
Hr. 2 E.!G) VOfHQ möglicherweise in unangemessener Frist er
lassen hat. Denn der Kultusminister kann zwar nach 19 Abs. 3 
Satz 2 KHG dann, wenn die zuständigen Stellen die ihnen ob
liegenden Pflichten nicht erfüllen, die notwendigen !>.8»eHr.*n 
an ihrer Stelle treffen, insbesondere eie erforderlichen Vor
schriften er!essen. Er muß dann aber den zuständigen Stellen, 
hier: dem Konvent der Antrarsgegnerin, nach § 19 Abs. 3 Satz 1 
;~.0 eine ?r.\r.:es ser.e Frist zur Kr £'.*?• ln:’§ ihr er V o n “ icistv.-g 
setzen. 1 -rnr» könnte cs i,:cr fehlen. Datei kann in diese::: Zu- 
r,rnmenhang dahingestellt bleiben, ob die "angemessene" Frist 
in § 19 Abs. 3 Satz 1 HHG nicht überhaupt schon großzügiger zu 
bemessen ist eis die "zumutbare" Frist der 69 Abs. 1 Kr. 2 
und Abs. 2 des Hessischen Vervsltungsvoilstreckungsgesc-tzes 
- KessVwvG - vom h. 7. 1956 (G7B1. I 3. 151). Denn Jedenfalls 
gilt der Grundsatz der Verhaltnisnäßinkeic aus § 70 .-.essVwVG 
euch im Rahnen des § 1? Abs. 5 KHG, wie überhaupt die For
schriften des Ke.ssVv.-VG, insbesondere deren d§ 2 ff., 69 ff-, 
bei der Vollziehung von Maßnahmen der r.echtsaufsicht nach 
dem KHG zur Anwendung gelangen (vgl. dazu Beschluß des er
kennenden Gerichtshofes vom 10. 1. 1973 - II TH 117/72 -). 
Unverhältnismäßig könnte es hier aber gewesen sein, wenn der
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Hessische Kultusminister dem Konvent der Antragsgegnerin 
zur Beschlußfassung über die nach seiner Auffassung än
derungsbedürftigen Bestimmungen der von diesem Gremium 
vorgelegten Wahlordnung innerhalb der Semesterferien eine 
Frist von nicht einmal zwei Wochen setzte - der am 8. 3- 
1979 zur Post gegebene Erlaß vom 7. 3- 1979 gilt gemäß 
§ 41 Abs. 2 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
- HVwVfG - vom 1. 12. 1976 (GVB1. I S. 45*0 als am 11. 3. 
1979 zugestellt, die Frist zur Erfüllung der Verpflichtung 
war aber nur bis zum 23. 3. 1979 gesetzt während der

^Kultusminister für den Erlaß der WOTHD im Wege der Ersatz- 
vomahme und für deren Veröffentlichung in seinem Amtsblatt 
eine Zeit von nahezu sechs Wochen beanspruchte. Dabei soll 
unterstellt werden, daß die WOTHD noch in der Ausgabe des 
Amtsblattes des Hessischen Kultusministers vom 30. 4. 1979 
erscheinen mußte, damit die Wahlen, deren Durchführung nach 
dem Bericht des Wahlleiters der Antragsgegnerin vom 17. 7. 
1979 (Bl. 55 ff. d.A.) rund acht Wochen in Anspruch nimmt, 
innerhalb der Frist des § 83 Satz 3 HHG bis Mitte Juni 1979 
durchgeführt werden konnten.

Diese gegen die Gültigkeit der WOTHD als Ganzes bestehenden 
Bedenken konnte der Senat aber zurückstellen. Denn die ange
fochtenen Bestimmungen sind mit höherrangigem Recht jeden
falls materiell unvereinbar.

Der Senat sieht allerdings eine Unvereinbarkeit der ange
fochtenen Bestimmungen der WOTHD nicht schon darin, daß 
sie, insoweit dem § 15 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 HHG folgend, 
vorsehen, daß allen Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen
- ohne besonderen Antrag, gleichsam automatisch - zugesandt 
werden. Der Senat sieht darin weder einen Verstoß gegen § 39 
Satz 2 Halbsatz 2 des Hochschulrahmengesetzes - HRG - vom 
26. 1. 1976 (BGBl. I S. 185) noch einen Verstoß gegen höher
rangige allgemeine Wahlgrundsätze.
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Die Fornulienmg in j 39 Sntz 2 Halbsstz 2 KRG, wonach eilen 
Wahlberechtigten die "Möglichkeit" der Brie£v;chl zu geben 
Iss-jtj steht nicht ia Gegensatz zur ohne Antrag vcrgcnom..enen, 
automatischen Zusendung der Briefwahlunterlagen an alle 
Wahlberechtigten. Denn der gesetzliche Wortlaut ("Möglich
keit”) läßt nicht erkennen, daß eine Regelung, die die "Mög
lichkeit" der Briefwahl durch die ohne Antrag vorgenommene, 
automatische Zusendung der Briefwahlunterlagen an alle Wahl
berechtigten noch verbessert, unzulässig sein soll. Eine 
solche Absicht des Gesetzgebers läßt sich auch aus der Ent
stehungsgeschichte der Vorschrift nicht ablesen, und zv/er fj 
euch daraus nicht, daß in § 42 des emtlichen Entwurfs des HRG 
(BTDrucks. 7/1328), der später zum § 39 HRG wurde, die Worte 
"durch Zusendung der Briefwahlunterlagen" im Laufe des Ge
sa tzgebungsverfehrens gestrichen worden sind. Denn diese hor
te sind lediglich aus Gründen einer "nicht zweckmäßigen 
Deteilregelung" gestrichen worden (Eericht des Bildungsaus-. 
Schusses des Bundestages vom 9. 12. 1974 - BTDrucks. 7/2932), 
also nicht deshalb, weil man eine solche Regelung nicht woll
te oder sie gar für unzulässig hielt. Angesichts des offenen 
Wortlauts in § 39 Satz 2 Kalbsatz 2 HRG wer der Landesgesetz
geber somit frei, eine Regelung zu erlassen, die die "Möglich 
ke.it" der Briefwahl durchaus noch verbesserte. Auf die von 
Antragsteller aufgeworfene Frage, ob eine Rehmengesetzgebung 

V wie die in C 39 HRG eine nicht mehr ausfüllungsbe-dürftigs 
Vollregelunr sein d»rf (für den Ic-reich des HRG beacht in
BVerfGE Bd. 43, S. 291 j_ 34?_7; verneint von haunz in Maunz- 
Dürig-Kerzog-Scholz, Grundgesetz!'.ommentpr, RöMr. 26 b zu 
Art. 75) kan es vorliegend folglich nicht mehr an.

Die ohne Antrag vorgenommene, automatische Zusendung der 
Briefwahlunterlegen verstößt auch nicht gegen höherrangige 
Wehlgrundsätze, insbesondere auch nicht gegen die Grundsätze 
einer freien, gleichen und geheimen Wehl. Dabei kenn hier 
dahingestellt bleiben, cb die zu. allgemeinen politischen 
Wahlen entwickelten Grundsätze mit verfassungsmäßigem Heng 
(Art. 38 Abs. 1 GG, Art. 72, 73 Abs. 2 HV) als solche un-
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mittelbar auch bei den Wehlen zu den zcntra1en Organen c.er 
Kochfchrtlen gelten. Denn eie An*xndung dieser Grundsätze 
ergibt sich vorliegend eus dem Wortlaut des § 15 Abs. 1 
Satz 1 HHG, der, insoweit dem § 39 HRG folgend, festlegt, 
daß die zentralen Kollegielorgane und die Fachbereichs
räte in freien, gleichen und geheimen Wahlen gewählt wer- . 
den. Die Grundsätze einer freien, gleichen und geheimen 
Wahl werden jedoch nach dem derzeitigen Erkenntnisstand 
des Senats durch die ohne Antrag vorgenommene, automati
sche Zusendung der Briefwahlunterlagen allein nicht ver
letzt.

Der Senat sieht allerdings, daß mit der ohne Antrag vorge
nommenen, automatischen Zusendung der Eriefv/ahl- 
unterlagen Gefahren verbunden sind, die eine freie, gleiche 
und geheime Wahl beeinträchtigen können.

Die Grundsätze einer freien und geheimen Wahl können etwa 
dadurch verletzt \/erden, daß radikale politische Gruppierun
gen die automatische Zusendung der Brie:'v:ahlunterlagen an 
alle Wahlberechtigten zum Anlaß nehmen, die Stimmabgabe 
durch Anwendung von offener oder versteckter Gewalt, 
durch verhüllte oder unverhüllte Drohungen, durch 
Ausübung psychischen Druckes oder durch Anwendung "n-zerer 
sw-bli:ier Methoden, etwa den Aufruf zu falsch verstandener 
Solidarität (Solicaritätsverrnsteltungen mit demonstrativer 
Stimmabgabe) oder den Appell an falsch verstandene poli
tische Aufrichtigkeit (Aufruf zu offenen Wählaber.den) zu 
beeinflussen. Diesen Gefahren kann sicherlich 
durch eine Regelung vorgebeugt werden, nach der der Stimm
berechtigte selbst die Initiative zur Stimmabgabe der Brief
wahl ergreifen muß, indem etwa ihm die Briefwahlunterlagen 
nur auf Antrag zugesanut werden (BVerfGE. Fd. 21 S. 200 
£ 2C5_7; Lsyr.VGH n.F. Bd. 27 S. 15? f W j ) -  Barch eine 
solche Regelung wäre er jedenfalls dem unmittelbaren Zu
griff radikaler Gruppierungen entzogen. Ls läge denn nämlich



-  13 -

bei ihm, ob er sich den geschilderten Gefahren überhaupt 
aussetzen will.

Ferner kann der Grundsatz der Wahlgleichheit dadurch ver
letzt werden, daß die automatische Zusendung der Briefwahl
unterlagen das Wahlergebnis bei ganzen Gruppen von Wählern 
verfälscht. Das kann dadurch geschehen, daß Fehler bei der 
Zustellung der Briefwahlunterlagen manche Gruppen - z.B. 
die Studenten schlechthin oder innerhalb der Gruppe der 
Studenten diejenigen, die zur Untenniete oder in Wohn- 0
heimen wohnen - besonders benachteiligen, ferner dadurch, 
daß die Kompliziertheit des Brief wählVorganges selbst 
manche Gruppen vor besondere Probleme stellt, oder 
schließlich dadurch, daß die Manipulationsanfälligkeit 
des BriefwählVerfahrens den Wählerwillen verfälscht.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand des Senates sind diese 
Gefahren aber nicht so groß, daß es dem Gesetzgeber von 
vornherein verwehrt ist, ä.ne automatische Zusendung der 
Briefwahlunterlagen bei den Wahlen zu den zentralgen Or
ganen der Hochschulen einzufUhren, wenn der Gesetzgeber 
sich durch eine solche Regelung eine Steigerung der Wahl
beteiligung erhoffen kann. Nach dem von der Antragsgeg
nerin vorgelegten Erfahrungsbericht ihres Wahlleiters vom 
17. 7. 1979 (Bl. 55 ff. d.A.) über die im Juni 1979 bei 
ihr durchgeführten Wahlen zum Konvent und zu den Fachbe
reichsräten sind die Versuche von Wahlbeeinflussungen durchs 
radikale politische Gruppierungen offenbar ausgeblieben; ^  
in dem Bericht wird dazu jedenfalls nichts gesagt. Es kann 
auch wohl davon ausgegangen werden , daß in einem funk
tionierenden, gleichermaßen offenen wie sicheren Gemeinwesen, 
wie es eine Hochschule derstellt, solche Versuche zumindest 
derzeit keine reale Chance haben. Nicht anders dürften der
zeit die Versuche von Wahlmanipulationen zu beurteilen sein, 
Uber die sich der Bericht des Wahlleiters ebenfalls nicht 
verhält. Anders sieht es hingegen mit den Fehlern aus, die 
sich aus der Zustellung der Briefwahlunterlagen selbst er-
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£3tcn. L?.ch den Bericht des Vahlleiters sind von rund 
14,000 versandten Eriefvchlunterlacen allein 7?4 eis 
unzustellbar zurückgekommen. Diese Fehlerquote hält der 
Senat für so erheblich, daß sie zwar die Zulässigkeit 
der automatischen Zusendung der Briefwahlunterlagen nicht 
prinzipiell in Frage stellt, andererseits aber doch als 
Korrelat den Einbau besonderer Sicherungsvorkehrungen er
fordert. Von diesen wird unten noch zu sprechen sein. Das 
gleiche gilt von der außerordentlich hohen Zahl von un- 

^^iltigen Stimmen bei der Gruppe der nicht wissenschaft
lichen Mitarbeiter (179 von 1001 abgegebenen Stimmen), 
die nach der Darstellung im Bericht des Vahlleiters 
fast ausschließlich bei der Briefwahl aufgetreten und 
offenbar der Kompliziertheit des BriefwählVerfahrens zu
zurechnen sind.Auch diese Fehlerquelle stellt nach der 
Auffassung des erkennenden Senates die Zulässigkeit der. 
automatischen Zusendung der Briefwahlunterlagen nicht 
prinzipiell in Frage; auch sie verlangt aber den Einbau 
von Sicherungsvorkehrungen.

Die geschilderten Fehler sowohl bei der Zusendung der 
Briefwahlunterlagen als auch bei der Vornehme der Brief- 
vehlhandlung selbst sind auch nicht deshalb gänzlich zu 
vernachlässigen, weil es vorliegend nicht um das 'ehlver- 
frhren bei politischen Wahlen sondern u h das Yensr.ren 
bei hehlen zur Verwirklichung der Selbstverwaltung in 

^fciner Selbstverwaltungskörperschaft geht. Allerdings ist 
der Gesetzgeber hier freier gestellt. Er kann den be
sonderen Charakter der Hochschule als Selbstvervaltungs- 
körperschaft und die besonderen Dienst- oder Lebensver
hältnisse der ihr angehörenden wahlberechtigten Mitglieder 
berücksichtigen und ein kahlverfahren versehen, des auf 
diese besonderen Verhältnisse zugeschnitten ist, indem 
es etwa der chronischen geringen Va.hlbete.iligung mancher 
Gruopen durch eine automatische Zusendung der Briefwahl- 
unterlegen Rechnung trägt. Venn der Gesetzgeber aber im 
Hinblick auf diese besonderen Verhältnisse an den Hoch-



schulen dera Briefwahlverfehren insgesamt einen Kaum gibt, 
Cer ÜiM bei den allgemeinen politischen Vehlen nicht zu- 
hemmt, und wenn er somit die sich rus Cer Bricfv?hl grund- # 
sätzlich ergebenden Gefahren in Kauf nimmt, so darf er auf 
der anderen Seite kein Wahlsystem vorschreiben, das eine 
Korrektur der geschilderten Gefahren verhindert. Er darf 
deshalb bei Wahlen ia Hochschulbereich weder die Urnenwahl 
grundsätzlich einschränken noch sie Bedingungen unterwerfen, 
durch die sich die mit der Briefwahl verbundenen Gefahren 
in der Urnenwahl fortsetzen.

Zu dieser einschränkenden Auslegung des Senates zur Zu
lässigkeit der Briefwahl im Hochschulbereich stehen die 
Regelungen der Briefwahl in anderen Bereichen der Selbst
verwaltung nicht in Widerspruch. Richtig ist allerdings, 
daß die aufgrund des § 11 Abs. 1 des Keilberufsgesetzes 
vom 10. 11. 1954 (GVB1. S. 193) erlassene -Wahlordnung * * #
für die Delegiertenversammlungen der Ärzte Zahnärzte -, 
Tierärzte - und Apothekerkainmem vom 11. 6. 1959 (GVB1.
S. 12) ausschließlich die Brief wähl— ohne nachfolgende 
Urnenwahl - vorsieht und daß nach £§ 45 Abs. 2, 54 Abs. 1 
und 55 Abs. 1 des 4. Buches des Sozialgesetzbuches vom 
23*. 12. 1976 (BGBl. .1 S. 3B45) die Wahlberechtigten zur 
Urnenwahl nur dann zugelassen sind, wenn sie einen Vehlaus- 
v;eis vorweisen können, der ihnen z m  ammen mit drn ief- 
wahlv.nierlegen zugesandt worden ist. Die Verhältnisse bei 
den. Ka-cr. rn für die Heilberufe und bei den Sol bst Verwal
tungsorganen der Sozialversicherungsträger lassen sich 
aber nur sehr bedingt mit denen bei den Selbstverwalturigs- 
organen der Hessischen Hochschulen vergleichen. Einmal ist 
die Präsenz der Mitglieder am Ort ihrer Selostverwaltungs- 
körperschaft bei den Kammern und Sozialversicherungstregern' 
regelmäßig noch weniger gegeben als bei den Hochschulen.
Zum anderen dürfte gerade die Zustellung der Zriefwahl- 
unterlegen an die v/ahlberechtigten Mitglieder der Seltst- 
ven-:eltunsskörperschaften bei den ersteren weniger Proble
me verursachen als bei den letzteren. Die mit der Zu
stellung der Briefwahlunterlegen an die wahlberechtigten



-  16 -

#

llitglieder der Hochschulen - und hier insbesondere an die 
häufig ihre Wohnsitze verändernden Studenten - verbundenen 
Gewehren sind es eher vor allem, die zu der Auf Messung des 
Senates führen, daß die ohne Antrag vorgenommene, automa
tische Zusendung der Vahlbriefunterlagen an alle Wahlbe- 
rechtigten nur hingenommen werden kann, wenn die Y/ahlbe- 
rechtigten sich frei und ohne jede Beschränkung für eine 
Abgabe ihrer Stimme an der Urne entscheiden können, wenn 
insbesondere die Berechtigung zur Stimmabgabe bei der 
Urnenwahl nicht an die Vorlage der Briefvahlunterlagen ge- 
nüpft ist.

Eine bei dieser Auslegung zulässige Regelung ist durch § 15 
Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2 HHG aber nicht ausgeschlossen. Denn 
diese Vorschrift sieht lediglich die ohne Antrag vorgenommene,
automatische Zusendung der Eriefwahlunterlagen an alle 
Wahlberechtigten vor. Weder schränkt sie die Urnenvahl'* 
ein noch regelt sie ihre Ausgestaltung. Indem sie vielmehr 
Raum läßt für den Erlaß von Wahlordnungen, die die aus der 
automatischen Zusendung der Briefwahlunterlagen entstehen
den Gefahren durch Regelungen gering halten, nach denen 
die Wahlberechtigten sich frei und ohne jede Beschränkung 
für eine Stimmabgabe an der Urne entscheiden können, ge
nügt sie den Grundsätzen einer freien, gleichen und gehei
men Wahl.

Soweit also die WOTHD, dem § 15 Abs. 1 Satz 2 Kalbsatz 2 HHG 
folgend, in ihren §§ 2 Abs. 1 Satz 2 und 20 Abs. 1 die auto
matische Zusendung der Brief*.:?klunterlagen an alle Wahlbe
rechtigten vorsieht, verstößt auch sie nicht gegen die 
Grundsätze einer freien, gleichen und geheimen Wahl . Gegen 
den Grundsatz einer gleichen Wehl verstößt sie aber deshalb, 
weil die Ausgestaltung der Urnenvahl in den §§ 20 Abs. 4 
Satz 2 und 20 a Abs. 2 WOTHD im Zusammenhang mit der vorge
nannten. Regelung die mit der automatischen Zusendung der 
Briefwehlunterlagen verbundenen Gefahren unnötig auf die 
Urnenwahl überträgt. In ihrer konkreten Ausgestaltung ist die
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!OiHD deshalb ungültig. In § 20 a Abs. 2 T.'OTHD v.-ird nömlich 
oie Abgabe der Stimme an der Urne davon abhängig gemacht, 
deß der Wahlberechtigte die ihm sugesandtea ffehlunterlegen 
mitbringt und sich durch Personalausweis oder Reisepaß 
ausweist. Diese Bestimmung knüpft zwar in konsequenter Weise 
an § 20 Abs. h WOTHD, insbesondere an dessen Satz 2 an, wo
nach die eingegangenen V/ahlbriefe zwei Tage vor Ablauf der 
Briefwähl geöffnet werden können. Sie müssen also bis zur 
Umenwahl nicht geöffnet werden, so daß bis zur Urnenwahl 
auch nicht festgestellt werden kann, welche Wähler von der A  
Briefwahl Gebrauch gemacht haben. Kann aber das Wählerver- W  
2eichnis bis zur Urnenwahl nicht um die Briefwähler berich
tigt werden, so ist es konsequent, die Stimmabgabe bei 
der Umenwahl an die Vorlage der Briefwahlunterlagen zu 
knüpfen. Denn nur wer sie noch vorlegen kann, hat zweifels
frei von der Briefwahl keinen Gebrauch gemacht.

Damit werden nun aber die Unsicherheiten, eie mit der Zusen
dung der Briefwahlunterlagen wie geschildert verbunden sind, 
unnötig auf die Urnenwahl übertragen. Denn der Wahlberechtig
te, dem die Briefwahlunterlagen nicht zugegangen sind oder 
der der mit der Kompliziertheit der Briefv.ahlverfphrens ver
bundenen Gefahr der Ungültigkeit seiner Stimme durch ihre 
Abgabe an der Urne entgehen will, ist im ersten Fall an 
cer Briefwahl Überhaupt gehindert, ira zweiten Fall jeden
falls dann, wenn er die Unterlagen nicht erhalten hat. j
Dabei kommt es nicht darauf an, daß nach dem Vertrag der 
Antre.gsgegncrin in der mündlichen Verhandlung vor den er- %  
nennenden Senat der V.'ahlVorstand der Antregsgegnerin bei 
der abgelaufenen Wahl die Vorlage der Briefwahlunterlegen ji
zur Vahl an der Urne offenbar nicht verlangt hat. Denn maß- 
geolich ist für. die Entscheidung des erkennenden Senates 
uoer die Gültigkeit der WOTHD allein die WOTHD selbst, nicht 
inre Nichtanwendung oder unrichtige Auslegung im Einzelfall.
Unnöxig ist die Koppelung der Urnenwehl an die Vorlage der 
irzefwahlunterlegen eher euch deshalb, weil die Berechti
gung des ’ ahlers zur Teilnahme an der Urnenwahl durchaus

KfiSUSKifitä



anders festgestellt werden könnte als durch Vorlage der Briefwahlun
terlagen. Möglich wäre z.B. eine Regelung, die den bisherigen § 20 
Abs. k WOTHD in der Weise modifizierte, daß das Wahlarat verpflichtet 
würde, die Beteiligung an der Briefwahl - nicht etwa schon die Auszäh
lung der Stimmen - bis zum Beginn der Urnenwahl festzustellen und das 
Wählerverzeichnis entsprechend zu berichtigen. Die Fristen zur Abgabe 
der Wahlbriefe und zur Abgabe der Stimme an der Urne müßten dann frei
lich aufeinander abgestimmt werden. Unüberwindliche Hindernisse stün
den einer solchen oder einer ähnlichen Regelung nach der Auffassung 
des Senates nicht entgegen.

Die Koppelung der Umenwahl an die Vorlage der Briefwahlunterlagen 
verstößt aber nicht nur gegen den in § 15 Abs. 1 Satz 1 HHG in Be- 
2^ ^ 6enommenen Grundsatz der gleichen Wahl. Sie verstößt vielmehr 
auch gegen das in § 15 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 HHG enthaltene Gebot, 
das Wahlverfahren so zu regeln, daß die Voraussetzungen für eine mög
lichst hohe Wahlbeteiligung geschaffen werden. Denn wenn derjenige, 
der, aus welchen Gründen auch immer, die Briefwahlunterlagen nicht 
erhalten hat, dadurch nicht nur von einer Teilnahme an der Briefwähl 
ausgeschlossen ist sondern auch an der Urne nicht wählen kann-, so 
wird damit dem Grundsatz an einer möglichst hohen Wahlbeteiligung 
geradezu entgegengewirkt.

Der Senat hatte nach alledem die Vorschriften, die die ohne Antrag 
vorgenommene, automatische Zusendung der Briefwahlunterlagen an die 
Wahlberechtigten vorsehen und die Abgabe der Stimme an der Urne an 
die Vorlage der Briefwahlunterlagen knüpfen, für nichtig zu erklären. 
Er war dabei nicht an die Aufzählung der Vorschriften im Antrag des 
Antragstellers beschränkt, weil die dort nicht genannten und eben
falls -ür nichtig erklärten .Vorschriften denselben Regelungsgegen- 
s^md betreffen (vgl. etwa die Regelung in § 78 Satz 2 BVerfGG; ähn- 

zu § kl VwGO, VGH Bad-WUrtt., VRspr. Bd. 12 S. 368). Der Senat 
konnte auch die Nichtigerklärung nicht lediglich auf einen Teil der 
Vorschriften beschränken, sei es auf den, der die Zusendung der Brief- 
wahlunterlagen vorsieht, sei es auf den, der die Urnenwahl an die 
Vorlage der Briefwahlunterlagen knüpft. Denn der Senat hatte keinen 
Anhaltspunkt dafür, ob und gegebenenfalls welche Teile der insgesamt 
für nichtig erklärten Vorschriften nach dem erklärten oder mutmaßli
chen Willen des Verordnungsgebers fortgelten sollen.

Der Antrag des. Antragstellers hat nach alledem Erfolg, ohne daß 
der erkennende Senat die Vereinbarkeit der angefochtenen 
Bestimmungen mit weiteren Vorschriften höherrangigen Rechts
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zu_prüfen brauchte. Der'Senat läßt deshalb ausdrücklich 
cu_en, od oie angefochtenen Bestiimnungen der VOIAi) nicht 
euch schon deshalb für nichtig erklärt werden müßten, well 
Qie VOTHQ als Ganzes rait materiellem Recht unvereinbar ist. 
as konnte - wes hier indessen ausdrücklich offen bleibt -
G^ aJD ^6r Fal1 Sein’ Weil die "Shler mit der Stimmabgabe 
e iglich auf die Listen selbst, nicht aber auf die Reihen- 
olge aer in den Listen aufgeführten Kandidaten Einfluß 

nehmen können. Hach § 15 Abs. 1 Satz 1 «HG werden aber die 
Vertreter zu den zentralen Kollegialorganen und zu den 
Fachbereichsräten nach den Grundsätzen der personalisiert #  
er lnisv;ahl geV'’ählt' "as unter diesem Begriff zu ver

stehen ist, cd ferner § 14 Abs.2 Satz 2 KUG unter Berück
sichtigung der §§ 20 ff., 24, 52 Abs. 2 EUG etwas anderes 
iegelt, ob schließlich eine Ausnahmeregelung mit § 39 HRG
ve. elnoar >.«ie, das alles brauchte der Sc-nat hier nicht zu
ent sc}.-ei eien.

M e  \OSren Ues f a h r e n ,  sind der Antragsgegnerin und der 
-.eigelaaenen - letztere hat ebenfalls Abweisung des erfolg
reichen Antrages begehrt - gemäß § 154 Abs. 1 und Abs. 3
Vv.\>0 jo zur Kr.lfte auferlegt v/urcen.

gez, Dr. Wiechens gez. Becker 

gez. Dr. Heitsch

gez. Döring 

gez. Dr. Dietrich-Schirrmann
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Ausgeferiigl; 
d«n - 31. Jan. 1980


